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Gesetz über die Erhebung einer Tourismusabgabe

Vom 31. Januar 2012

Der Senat verkündet das nachstehende, von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Bremisches Gesetz über die Erhebung einer 
Tourismusabgabe (BremTourAbgG) - („Citytax“)

§ 1

Gegenstand

(1) Die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven
erheben eine Tourismusabgabe als örtliche Aufwand-
steuer.

(2) Gegenstand der Tourismusabgabe ist der Auf-
wand für die Möglichkeit einer entgeltlichen Über-
nachtung in einem Beherbergungsbetrieb. Der Über-
nachtung steht es gleich, wenn eine Beherbergungs-
möglichkeit ohne Übernachtung genutzt wird und
hierfür ein gesonderter Aufwand betrieben wird.

(3) Beherbergungsbetriebe sind Betriebe, die gegen
Entgelt kurzzeitige Übernachtungsmöglichkeiten be-
reitstellen.

(4) Die Tourismusabgabe wird nicht erhoben, so-
weit nachweislich die Übernachtung in einem Beher-
bergungsbetrieb nach Absatz 3 zur Vermeidung der
Obdachlosigkeit erfolgt.

§ 2

Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der Übernach-
tungen je Gast.

§ 3

Steuersatz

(1) Der Steuersatz beträgt pro Übernachtung

1. in einem Hotel mit einer Klassifizierung von
mindestens vier Sternen 3 Euro,

2. in anderen Hotels 2 Euro,

3. in Gästehäusern, Gasthöfen, Pensionen, Ferien-
häusern und -wohnungen, Campingplätzen, Rei-
semobilhäfen und ähnlichen Betrieben 1 Euro.

Maßgebend für die Klassifizierung sind die in der Be-
herbergungsbranche für Hotels im Inland markt-
üblichen Kriterien.

(2) Ausgenommen von der Steuer ist die Beherber-
gung Minderjähriger.

§ 4

Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Betreiber des Beherber-
gungsbetriebes.

§ 5

Entstehung des Steueranspruches

Der Steueranspruch entsteht mit Beginn der Beher-
bergungsleistung.

9



10 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 6. Februar 2012 Nr. 2

§ 6

Anzeigepflicht, Festsetzung und Fälligkeit

(1) Der Betreiber eines Beherbergungsbetriebes
zeigt dem Magistrat der Stadt Bremerhaven im Voraus
seine Tätigkeit, ihre Aufnahme und ihr Ende, Betrei-
berwechsel und Betriebsverlegungen an.

(2) Der Betreiber des Beherbergungsbetriebs hat
bei dem Magistrat der Stadt Bremerhaven bis zum 
15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres eine
Steueranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck einzureichen und die Steuer selbst zu be-
rechnen (Steueranmeldung nach § 150 der Abgaben-
ordnung).

(3) Anmeldungszeitraum ist das Kalenderviertel-
jahr. Die Tourismusabgabe ist am 15. Tag nach Ablauf
des Anmeldungszeitraumes fällig und an den Magi-
strat der Stadt Bremerhaven abzuführen.

(4) Gibt der Steuerpflichtige keine Anmeldung ab,
obgleich er hierzu verpflichtet ist, oder hat er die Steu-
er falsch berechnet, so setzt der Magistrat der Stadt
Bremerhaven die Steuer fest. Steuermehrbeträge sind
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Be-
scheides zu entrichten.

§ 7

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) Der Betreiber des Beherbergungsbetriebes
zeichnet die Namen der Übernachtungsgäste und die
Aufenthaltsdauer auf. Diese Aufzeichnungen und die
Nachweise nach § 1 Absatz 4 und § 3 Absatz 2 sind für
einen Zeitraum von vier Jahren beginnend mit Ablauf
des Jahres der Steuerentstehung aufzubewahren.

(2) Zur Prüfung der Steueranmeldung sind dem
Magistrat der Stadt Bremerhaven auf Anforderung für
einen Steuererhebungszeitraum sämtliche oder aus-
gewählte Nachweise über die Beherbergungsleistun-
gen im Original vorzulegen. Die Nachweise können
nach vorheriger Zustimmung des Magistrats der Stadt
Bremerhaven auch auf elektronischem Wege oder auf
Datenträgern übermittelt werden.

§ 8

Prüfungsrecht

Der Steuerschuldner oder sein Beauftragter ist ver-
pflichtet, während der üblichen Geschäfts- und Ar-
beitszeiten mit Dienstausweis oder besonderer Voll-
macht ausgestatteten Vertretern des Magistrats der
Stadt Bremerhaven zur Nachprüfung der Steueran-
meldungen, zur Feststellung von Steuertatbeständen
sowie zur Einsicht in die entsprechenden Geschäfts-
unterlagen Einlass zu gewähren.

§ 9

Mitwirkungs- und Auskunftspflichten

(1) Hotel- und Zimmervermittlungsagenturen und
ähnliche Dienstleistungsunternehmen teilen auf An-
frage dem Magistrat der Stadt Bremerhaven die Be-
herbergungsbetriebe mit, an die sie Gäste vermitteln.

(2) Hat der Steuerschuldner seine Verpflichtung zur
Einreichung der Steuererklärung sowie zur Einrei-
chung von Unterlagen nicht erfüllt oder ist er nicht zu
ermitteln, sind die in Absatz 1 genannten Unterneh-

men auf Verlangen des Magistrats der Stadt Bremer-
haven verpflichtet, die Person des Steuerpflichtigen
und die zur Steuererhebung erforderlichen Tatsachen
mitzuteilen.

Artikel 2

Änderung des Bremischen Abgabengesetzes

Dem § 1 Absatz 2 des Bremischen Abgabengesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai
1962 (SaBremR 60-a-1), das zuletzt durch Gesetz vom
19. September 2000 (Brem.GBl. S. 371) geändert wor-
den ist, wird folgender Satz angefügt:

„Die Tourismusabgabe wird für die Stadtgemeinden
Bremen und Bremerhaven von der Stadtgemeinde
Bremerhaven verwaltet.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2012 in Kraft.

Bremen, den 31. Januar 2012

Der Senat

Gesetz zur Änderung des
Bremischen Hafenbetriebsgesetzes

Vom 31. Januar 2012

Der Senat verkündet das nachstehende, von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Das Bremische Hafenbetriebsgesetz vom 21. No-
vember 2000 (Brem.GBl. S. 437 – 9511-a-1), das zuletzt
durch Artikel 2 Änderungsgesetz vom 12. April 2011
(Brem.GBl. S. 287) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

§ 2 wird wie folgt geändert:

1. Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3
eingefügt:

„(2) Die bremischen Häfen sind als Universal-
häfen gewidmet und stehen als öffentliche Ein-
richtungen für den Umschlag aller zulässigen
Güter offen.

(3) Im Interesse einer grundsätzlich auf Nach-
haltigkeit und erneuerbare Energien ausgerich-
teten Gesamtwirtschaft ist der Umschlag von
Kernbrennstoffen im Sinne des § 2 Absatz 1 des
Atomgesetzes ausgeschlossen. Der Senat kann
allgemein oder im Einzelfall Ausnahmen zulas-
sen, insbesondere für Kernbrennstoffe, die unter
die Regelung in § 2 Absatz 2 Satz 2 des Atomge-
setzes fallen oder nur in geringen Mengen im
Umschlagsgut enthalten sind.“

2. Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Ab-
sätze 4 bis 6.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft.

Bremen, den 31. Januar 2012

Der Senat


